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V

Vorwort

Mit dem Geldwäschegesetz vom 23.06.2017 hat der Gesetzgeber in Umsetzung der 
4. EU-Geldwäscherichtlinie ein umfangsreiches Gesetzeskonvolut zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschaffen. Geldwäsche-Compliance sowie die 
damit einhergehende Geldwäscheaufsicht darf für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 
keine abschreckende Wirkung haben. Gemessen an der hohen fachlichen Qualität und 
Reputation dieses Berufs ist Geldwäscheprävention als selbstverständlich in den Kanzlei-
alltag zu integrieren. Angesichts der stetig fortschreitenden Gesetzesänderungen und Ver-
schärfungen sollten Steuerberater und Steuerbevollmächtigten diesem Themenkomplex 
nicht hinterherhinken.

Die 1. Auf lage „Geldwäschebekämpfung für Steuerberater“ will Steuerberatern und 
Steuerbevollmächtigten unter Berücksichtigung der Besonderheiten ihres Berufs bei der 
Bewältigung ihrer GwG-Pf lichten eine in der Praxis effektiv umsetzbare Hilfestellung 
geben. Da Kenntnisse der einschlägigen Vorschriften. auch im Falle einer Verteidigung 
gegenüber der Steuerberaterkammer oder anderen an der Geldwäschebekämpfung be-
teiligten Behörden – hilfreich sind, wurde das Handbuch als Kommentar konzipiert. Die 
Bußgeldbewehrung zahlreicher geldwäscherechtlicher Verfehlungen veranlasste mich Bußgeldbewehrung zahlreicher geldwäscherechtlicher Verfehlungen veranlasste mich Bußgeldbewehrung zahlreicher geldwäscherechtlicher Verfehlungen veranlasste mich 
dazu, auch einschlägige Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes in kompakter dazu, auch einschlägige Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes in kompakter dazu, auch einschlägige Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes in kompakter dazu, auch einschlägige Vorschriften des Ordnungswidrigkeitengesetzes in kompakter 
Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis Form in diesem Handbuch zu kommentieren. Unumgänglich für das Risikoverständnis 
war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-war zudem die Beleuchtung der relevanten Straftatbestände der Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-musfinanzierung. Das GwG wird auch künftig Neuerungen unterzogen sein. Bei Druck-
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Für Anregungen und Kritik bin ich dankbar.

München, Oktober 2022
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